
XI Flugbetriebliche Regelungen 

Ab Inbetriebnahme der planfestgestellten neuen Südbahn unterliegt der Flugbetrieb folgenden Einschrän-
kungen: 

1. In der Zeit zwischen 23:30 und 05:30 Uhr Ortszeit dürfen keine Luftfahrzeuge starten oder landen.

2. In der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr Ortszeit dürfen strahlgetriebene Flugzeuge mit einer
maximal zulässigen Abflugmasse von mehr als 20.000 kg auf dem Flughafen nur starten oder lan-
den, wenn sie nachweisen, dass ihre gemessenen Lärmzertifizierungswerte in der Summe min-
destens 10 EPNdB unter der Summe der für sie geltenden Grenzwerte gemäß Band 1, Teil II,
Kapitel 3 des Anhangs 16 zum Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt (ICAO-Abkommen)
liegen. Der Nachweis erfolgt in der Regel durch Vorlage eines amtlichen Lärmzeugnisses in engli-
scher Sprache, aus dem die gemessenen Lärmzertifizierungswerte hervorgehen.

3. Von den unter Nr. 1) und 2) genannten Regelungen sind ausgenommen:

a) Landungen von Luftfahrzeugen, wenn die Benutzung des Flughafens als Not- oder Ausweich-
flughafen aus meteorologischen, technischen oder sonstigen Sicherheitsgründen erfolgt,

b) Starts und Landungen von Luftfahrzeugen, die sich im Einsatz für den Katastrophenschutz
oder für die medizinische Hilfeleistung befinden oder die für Vermessungsflüge von Flugsi-
cherungsunternehmen bzw. in deren Auftrag eingesetzt werden,

c) Starts und Landungen von Luftfahrzeugen, die bei Staatsbesuchen und für Regierungsflüge
sowie Militär- und Polizeiflüge eingesetzt werden.

4. Von den unter Nr. 1) genannten Regelungen sind ausgenommen:

a) Starts und Landungen von Luftfahrzeugen im Luftpostverkehr werktags in den fünf Nächten
von Montag auf Dienstag bis Freitag auf Samstag,

b) verspätete Starts von Luftfahrzeugen im Interkontinental-Verkehr zu Zielen außerhalb Euro-
pas sowie außerhalb der nichteuropäischen Mittelmeer-Anrainerstaaten, deren planmäßige
Abflugzeit vor 23:30 Uhr Ortszeit liegt, bis 24:00 Uhr Ortszeit,

c) verspätete Landungen von Luftfahrzeugen, deren planmäßige Ankunftszeit vor 23:30 Uhr
Ortszeit liegt, bis 24:00 Uhr Ortszeit und verfrühte Landungen von Luftfahrzeugen, deren plan-
mäßige Ankunft nach 05:30 Uhr Ortszeit liegt, ab 05:00 Uhr Ortszeit,

d) Starts und Landungen von Luftfahrzeugen, bei deren Bereitstellung und instandhaltungsbe-
dingter Überführung als Leerflüge bis 24:00 Uhr Ortszeit und ab 05:00 Uhr Ortszeit.

5. In der Zeit zwischen 22:00 und 23:00 Uhr Ortszeit sind auch verspätete Landungen von Flugzeu-
gen mit Lärmzulassung nach Band 1, Teil II, Kapitel 3 des Anhangs 16 zum ICAO-Abkommen im
gewerblichen Verkehr gestattet, wenn deren planmäßige Ankunftszeit vor 22:00 Uhr Ortszeit liegt.

6. An- und Abflüge im Rahmen von Ausbildungs- und Übungsflügen sind in der Zeit von 22:00 bis
06:00 Uhr Ortszeit sowie an Sonn- und Feiertagen nicht zulässig. Nach vorheriger Zustimmung der
örtlichen Luftaufsicht können Ausbildungs- und Übungsflüge an Werktagen bis 23:00 Uhr Ortszeit
durchgeführt werden, wenn sie nach luftverkehrsrechtlichen Vorschriften über den Erwerb, die Ver-
längerung oder Erneuerung einer Erlaubnis oder Berechtigung als Führer eines Luftfahrzeugs zur
Nachtzeit erforderlich sind und die Flüge nicht vor 22:00 Uhr Ortszeit beendet werden können. Als



Feiertag im oben genannten Sinne gilt jeder Feiertag, der in den Gesetzen über die Sonn- und 
Feiertage der Länder Berlin oder Brandenburg genannt ist. 

7. Triebwerksprobeläufe mit den im Luftfahrzeug eingebauten Flugtriebwerken dürfen nur durchge-
führt werden, wenn nachteilige Auswirkungen in den bewohnten Gebieten in der Umgebung des
Flughafens nicht zu besorgen sind. Nachteilige Auswirkungen sind dann gegeben, wenn die Ge-
räusche durch Probeläufe am Tag einen energieäquivalenten Dauerschallpegel von über 57 dB(A)
außen oder in der Nacht einen energieäquivalenten Dauerschallpegel von über 47 dB(A) außen
während der Einwirkzeit an Wohnhäusern erzeugen. In keinem Fall dürfen Probeläufe in der Nacht
dort zu einem A-bewerteten Maximalpegel von mehr als 70 dB(A) außen führen. Der Flughafenun-
ternehmer hat der Planfeststellungsbehörde geeignete Orte für die Durchführung der Probeläufe
nachzuweisen. Ausnahmeregelungen erfolgen nur mit vorheriger Zustimmung und nach näherer
Weisung der örtlichen Luftaufsicht. Probeläufe mit der Schubeinstellung „Leerlauf“ und Triebwerk-
süberprüfungen im Rahmen der vom Hersteller vorgesehenen Vorflugkontrollen unmittelbar vor
dem Start sind von dieser Regelung ausgenommen.

8. Der Einsatz der Schubumkehr der Flugtriebwerke ist nur aus Gründen der Flugsicherheit zulässig.
Die Einstellung „Leerlauf-Schubumkehr“ ist von dieser Regelung ausgenommen.

9. Zum Schutz der Nachtruhe sind Starts und Landungen bei Flügen nach Instrumentenflugregeln mit
Ausnahme der in A II 5.1.1 Nr. 3) genannten Flüge und der im Abschnitt A II 5.1.1 Nr. 4) a) ge-
nannten Luftpostflüge wie folgt geregelt:

a) Starts und Landungen sind zwischen 23:00 und 24:00 Uhr sowie 05:00 und 06:00 Uhr bis zu
einer jährlichen Nachtverkehrszahl von 12.852 für die Sommer- und Winterflugplanperiode
zulässig.

b) Die Nachtverkehrszahl ist die Summe der Starts und Landungen über alle Zeitscheiben, pro
Zeitscheibe jeweils multipliziert mit einem Nachtflugfaktor. Die maßgeblichen Nachtflugfakto-
ren und Zeitscheiben sind wie folgt definiert: Nachtflugfaktor 1 für 23:00 bis 23:30 Uhr Ortszeit,
Nachtflugfaktor 2 für 23:30 bis 24:00 Uhr Ortszeit, Nachtflugfaktor 2 für 05:00 bis 05:30 Uhr
Ortszeit und Nachtflugfaktor 1 für 05:30 bis 06:00 Uhr Ortszeit.

c) Für jede Flugplanperiode ist die geplante Nachtverkehrszahl im Voraus zu ermitteln. Die ge-
plante Nachtverkehrszahl darf in der Sommerflugplanperiode maximal 71 % (9.125) der zu-
gelassenen jährlichen Nachtverkehrszahl betragen, in der Winterflugplanperiode 29 %
(3.727). Drei Jahre nach Inbetriebnahme der planfestgestellten Südbahn ergibt sich für die
kommenden Jahre die Aufteilung der jährlich zugelassenen maximalen Nachtverkehrszahl
(12.852) auf die Sommer- und Winterflugplanperiode jeweils aus den Durchschnittswerten der
Aufteilung der tatsächlichen Nachtverkehrszahlen auf die Sommer- und Winterflugplanperiode
der sechs zurückliegenden Flugplanperioden.

d) Zur Berücksichtigung von Verspätungen und Verfrühungen sowie ungeplanter Flüge muss die
geplante Nachtverkehrszahl erstmalig vor Beginn der Flugplanperiode, in der die planfestge-
stellte Südbahn in Betrieb geht, mindestens um 36 % unter der maximal zulässigen Nachtver-
kehrszahl der Flugplanperiode liegen (Minderungsbetrag). Drei Jahre nach Inbetriebnahme
der planfestgestellten Südbahn ergibt sich für die kommenden Flugplanperioden der Minde-
rungsbetrag jeweils als Durchschnittswert der tatsächlichen Nachtverkehrszahlen aller Ver-
spätungen und Verfrühungen sowie ungeplanter Flüge in den letzten drei Jahren.

e) Sofern nach Ablauf der jeweiligen Flugplanperiode festgestellt wird, dass die maximal zuläs-
sige Nachtverkehrszahl aufgrund der tatsächlich durchgeführten Starts und Landungen über-
schritten wurde, muss in der kommenden Flugplanperiode die geplante Nachtverkehrszahl



um den Minderungsbetrag und zusätzlich um den Überschreitungsbetrag unter der maximal 
zulässigen Nachtverkehrszahl liegen. 

f) Die geplante Nachtverkehrszahl und die tatsächliche Nachtverkehrszahl der letzten Flugplan-
periode einschließlich einer Flugbewegungsstatistik für die maßgeblichen Zeitscheiben sind
der Genehmigungsbehörde unverzüglich zu übermitteln, die geplante Nachtverkehrszahl erst-
malig vor Beginn der Flugplanperiode, in der die planfestgestellte Südbahn in Betrieb geht.
Der Aufbau und Inhalt der Flugbewegungsstatistik sind mit der Genehmigungsbehörde abzu-
stimmen.

10. Die nächtlichen An- und Abflüge mit Flugzeugen sind unter Berücksichtigung der Siedlungsstruktur
und, soweit es aus Gründen der Flugsicherheit vertretbar ist, so auf die Start- und Landebahnen
zu verteilen, dass sich daraus insgesamt unter Berücksichtigung der Maximalpegel an- und abflie-
gender Luftfahrzeuge sowie der Zahl der davon Betroffenen die geringst mögliche Belastung für
Flughafenanwohner ergibt.

11. Die Genehmigungsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Abweichungen von den vorgenann-
ten flugbetrieblichen Regelungen zulassen.

Anträge auf Ausnahmegenehmigungen sind gegebenenfalls zu richten an:

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg 
Örtliche Luftaufsicht BER/EDDB 
Flughafen 
12521 Berlin 

Der Antrag muss enthalten: 

- Name und Anschrift der Luftverkehrsgesellschaft oder des Luftfahrzeughalters, 
- Abflug- oder Bestimmungsflugplatz, 
- Funkrufzeichen des Luftfahrzeugs, 
- Baumuster, Baujahr und Lärmzeugnis gemäß § 11c Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) des 
    Luftfahrzeugs,
- Zeitpunkt des Starts oder der Landung, für den die Ausnahme erbeten wird. 

In den Sperrzeiten von der Flugverkehrskontrollstelle erteilte Freigaben beinhalten nicht die erfor-
derliche Ausnahmegenehmigung der Genehmigungsbehörde. 

Die Flugverkehrskontrollstelle übermittelt über Sprechfunk grundsätzlich keine Ausnahmegeneh-
migungen für Nachtlandungen innerhalb der Sperrzeiten; die aus Sicherheitsgründen erteilten Frei-
gaben durch die Flugverkehrskontrollstelle enthält daher noch keine Entscheidung der Genehmi-
gungsbehörde über die Zulässigkeit der Nachtlandung. Bei einer von der Genehmigungsbehörde 
nicht genehmigten verspäteten bzw. verfrühten Landung hat sich der Pilot unmittelbar nach der 
Landung zur Luftaufsicht zu begeben und die Zulässigkeit der Nachtlandung zu rechtfertigen. 


